
So wird der Mannheimer Gemeinderat gewählt 

Der Stimmzettelblock besteht aus 10 Blättern, dem amtlichen Merkblatt und neun 
Einzelstimmzetteln, einem für jeden Wahlvorschlag. Sie haben 48 Stimmen. Sie 
dürfen den Bewerberinnen und Bewerbern bis zu drei Stimmen geben und Sie 
dürfen Bewerberinnen und Bewerber verschiedener Listen wählen. 

Die Stimmen für die Bewerberinnen und Bewerber zählen zunächst für ihre Liste. 
Die 48 Sitze werden im Verhältnis der gewonnenen Stimmen auf die Listen 
verteilt. Im zweiten Schritt werden die gewonnenen Sitze einer Liste ihren 
Bewerberinnen und Bewerbern mit den höchsten Stimmenzahlen zugeteilt. 

Der Stimmzettel wurde bereits mit der Wahlbenachrichtigung übersandt. Sie 
sollten ihn zu Hause in Ruhe vorbereiten. Im Wahllokal müssen Sie ihn dann nur 
noch in den Wahlumschlag stecken. Sollten Sie noch einen Stimmzettelblock 
benötigen, können Sie den beim Wahlbüro (293-9566) anfordern oder abholen.  
Der Stimmzettel für die Europawahl darf erst im Wahllokal ausgegeben werden. 

Gemeinderatswahl Schritt für Schritt 

1. Trennen Sie den Einzelstimmzettel Ihrer Wahl aus dem Stimmzettelblock 
heraus. 
 

2. Sie haben jetzt zwei Möglichkeiten: 
 

a. Wollen Sie alle Stimmen einer Liste und den Bewerberinnen und 
Bewerbern dieser Liste jeweils eine Stimme geben, dann geben Sie nur 
diesen Einzelstimmzettel ohne jede Kennzeichnung bei den 
Bewerberinnen und Bewerbern völlig unverändert ab oder markieren 
Sie ihn wie im Beispiel nur mit einem Kreuz im Kopf.  
 

b. Wollen Sie Bewerberinnen und Bewerbern mehr als eine Stimme 
geben (kumulieren) oder auch Bewerberinnen und Bewerber aus 
anderen Listen wählen (panaschieren), gilt die positive 
Kennzeichnungspflicht. Es zählen nur noch die positiv 
gekennzeichneten Stimmen, Streichungen genügen nicht. 
 

Sie können den gewünschten Bewerberinnen und Bewerbern bis zu 
drei Stimmen geben, indem Sie dahinter die Zahl 1, 2 oder 3 eintragen 
oder entsprechend viele Kreuze machen. Wer ohne Kennzeichnung 
bleibt, erhält keine Stimme.  
 

Sie können Bewerberinnen und Bewerber aus anderen Listen auf Ihren 
Stimmzettel übertragen. Tragen Sie dafür die Bewerbernummer und 
den Namen ein, damit es keine Verwechslung geben kann. Ohne 
weitere Kennzeichnung erhält diese Person eine Stimme. Sie können 
ihr bis zu drei Stimmen geben, indem Sie die gewünschte Stimmenzahl 
dahinter schreiben oder entsprechend viele Kreuze machen. Dies 
sollten Sie auch bei einer Stimme tun, damit Sie die beim 
Zusammenzählen nicht übersehen. 

Wichtig: Beim Kumulieren und Panaschieren zählen nur noch die positiv 
gekennzeichneten Stimmen. Nur wenn Sie alle 48 Stimmen durch 
ausdrückliche Kennzeichnung vergeben, gehen Ihrer Liste keine Stimmen 
verloren. 

3. Zählen Sie einzelne Kennzeichnungen (2 a. und b.) am Ende zusammen. 
Sie dürfen nicht mehr als 48 Stimmen vergeben, sonst wird Ihr Stimmzettel 
ungültig. 
 

4. Bringen Sie den vorbereiteten Stimmzettel, Ihre Wahlbenachrichtigung und 
den Ausweis am 25. Mai zwischen 8 und 18 Uhr mit ins Wahllokal.  

 

5. Sie haben noch Fragen? Das Wahlbüro hilft Ihnen gerne! Telefon: 293-9655 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Der Stimmzettel wird hier aus Platzgründen nur in Teilen dargestellt.  
Stimmzettel dürfen nicht ganz durchgeschnitten, durchgerissen oder durchgeschnitten sein) 


